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1612 [ November 11 . ] , St . Martin A
"VERSCHRYBUNGHAUPTMANN PAULI STOCKHERS UMB 800 GULDIN GEGEN . . .

CASPAR WYSSENBACH"

Paul Stöcker , Bürger und [ Stadt - und Amts ] Rat von Zug bekennt,

dass er von Kaspar Weissenbach , alt Schultheiss und "Münzverwalter"

zu Zug , 800 Gl . "gutter genger und genemmer Müntz und werschafft"  gelie¬
hen erhalten habe . "Dieselben soll und will ich oder mine Erben dem . . .

Caspar Wyssenbach synen Erben oder mit Recht Jnnhabern dis Brieffs . . . wider-

umb erleggen . . . Samenthafft von dato bis über Zwey Jar mitt sampt Sechzig

guldin . . . Zinses und hiezwüschent alle Jar erzelten Zinss erleggen . . . uff

Sant Martinis ] . . . Tag acht tag vor oder nach ungevarlich " . Als Unterpfand

habe er eingesetzt "min huss , hussmatten und Reben als ahn einandern gele¬

gen . Stosst Erstlich ahn Statthalter [ von Stadt und Amt Zug , Beat Jakob]

F r y e n Matten und Reben , ahn Rudolff Stöcklis  Matten , ahn Fende-

rich Cuonradt Brandenberg  s Kilchhofferli , ahn Hans Müllers

ahn Ahamatten , ahn Jacob Wickharts  seligen Matten , ahn [Rats ] Seckei¬

meister [ von Stadt und Amt Zug , Kaspar ] Schellen  und Pannerherr [ Laza¬

rus ?] K o l i s [ selig ] Matten . Mehr ein Riedmatten gibt ongfar Acht Tristen

Ströwi . Stads darvor Nün guldin geltz Seckhelmeister Schellen , 11 gl . 10 ss

Jerlich Zins hans W i d m e r , drissig guldin Zins minen herren [ Stabführer

und Rat ?] und Jörg Schellen  Seligen Erben auch drissig guldin Jer-

liches Zinses . Sonst ledig eigen . "  Komme er , der Schuldner , seinen

finanziellen Verpflichtungen nicht nach , so könnten er , Weissen¬

bach , oder der jeweilige Inhaber dieses Briefes "obverschribne . . .

wzderpfandt sampt aller deren Rechtsaminen , Nuzungen und Zugehörungen Zuo

Zug . . . uff dem Rathhuss mitt Rechtt Ahnlangen , verkhauffen , vergantten oder

zu syn selbs Eignen handen bezüchen , alles so lang vill und gnug untzitt sy

umb Zins hauptgutt . . . sampt allem . . . Costen und schaden so von geltz usstan-

de auch versumnus und geltz ussgebens wegen haruff erlüffen und mitt aller

Rechtsübung ergangen were , usgericht . . . und bezallt sind . Jedoch alles nach

miner Gnedigen Herren [Ammann und Rat ] von Statt und Arrrpts bruch und rechten.

Alldiewyl auch losung nitt beschicht , obschon gestellter Zill und Tag fürüber,

So soll diser Brieff by Crefften bstahn und blyben . " Um dieses Dokument

in Rechtskraft erwachsen zu lassen , habe er , Stöcker , den der¬

zeit reg . Ammann [ von Stadt und Amt ] Zug , Martin S c h m i d



gebeten , auf diesem Brief sein Siegel anzubringen.

[sig . ] Stadtschreiber Hans Brandenberg von Zug
hab Jck [Konnad  III . lu/ilaubzn] dm W-Ü6 Arnbach IcuLtt ".

Original , mit Siegel . Mit Dorsualnotiz.
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